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Regeste
mehrfache grobe Verletzung von Verkehrsregeln | Strassenverkehrsgesetz SVG
Erwägungen
E. 10
März 2014 beantragte der Berufungsbeklagte die vollumfängliche Abweisung der Berufung unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge. Bezüglich der Geschwindigkeitsüberschreitung verwies er auf die konkreten Umstände und das zu dieser Jahres- und Tageszeit geringe Verkehrsaufkommen im Bereich von C._____ sowie auf den fehlenden Innerortscharakter des fraglichen Streckenab- schnitts, weshalb der subjektive Tatbestand der groben Verkehrsregelverletzung nicht erfüllt sei. Zum Nachfahrabstand führte er aus, dass das Polizeifahrzeug sein widerrechtliches Fahrverhalten geradezu provoziert habe, indem es unnötig lange auf der Überholspur verblieben sei. Zudem seien die Aussagen der Polizisten so- wie die möglicherweise mittels Zoomfunktion aufgenommenen Videobilder mit grossen Vorbehalten zu würdigen. Da eine konkrete Distanzmessung fehle, liege ein Beweisnotstand vor. In Bezug auf die Strafzumessung führte er aus, dass er seit Dezember 2012 ein geringeres Einkommen von rund CHF 70'000.-- pro Jahr erziele. L. Auf die weiteren Ausführungen in den Rechtsschriften sowie im angefoch- tenen Urteil wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen einge- gangen. II. Erwägungen 1. Gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wurde, ist die Berufung an das Kantonsgericht von Graubünden zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 22 des Ein- führungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung [EGzStPO; BR 350.100]). Gemäss Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Pro- tokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, hat gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO sodann innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils dem Berufungsgericht eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen, in welcher sie anzugeben hat, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht (lit. a),
Seite 8 — 27 welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt (lit. b) und welche Beweisanträge sie stellt (lit. c). Vorliegend wurde das Urteil des Bezirksgerichts Maloja ohne schriftliche Begründung am 1. Oktober 2013 mündlich eröffnet und am 3. Oktober 2013 im Dispositiv mitgeteilt, woraufhin die Berufungsklägerin am
E. 14
Oktober 2013 fristgerecht die Berufung anmeldete. Die Mitteilung des schrift- lich begründeten Urteils erfolgte am 10. Dezember 2013, woraufhin die Beru- fungsklägerin am 17. Dezember 2013 und somit ebenfalls binnen Frist eine Beru- fungserklärung zuhanden des Kantonsgerichts von Graubünden einreichte. Auf die im Übrigen auch formgerecht erhobene Berufung ist somit einzutreten. 2.a) Als Berufungsgericht kann das Kantonsgericht das erstinstanzliche Urteil grundsätzlich in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen (Art. 398 Abs. 2 StPO). Die Berufung ist somit ein vollkommenes Rechtsmittel, mit welchem erstinstanzliche Urteile in sachverhaltsmässiger wie auch in rechtlicher Hinsicht mit freier Kognition überprüft werden können (Luzius Eugster, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, Basel 2011, N 1 zu Art. 398 StPO). Auch wenn die Vorinstanz nur eine Ver- urteilung wegen einer Übertretung vornahm, gelten die Einschränkungen hinsicht- lich Kognition und Noven von Art. 398 Abs. 4 StPO nicht, da der Berufungsbeklag- te ursprünglich wegen eines Vergehens angeklagt wurde (Eugster, a.a.O., N 3 zu Art. 398 StPO). Tritt das Berufungsgericht auf die Berufung ein, so fällt es ein neues Urteil, welches das erstinstanzliche Urteil ersetzt (Art. 408 StPO). Weist das erstinstanzliche Verfahren aber wesentliche Mängel auf, die im Berufungsverfah- ren nicht geheilt werden können, so hebt das Berufungsgericht das angefochtene Urteil auf und weist die Sache zur Durchführung einer neuen Hauptverhandlung und zur Fällung eines neuen Urteils an das erstinstanzliche Gericht zurück (Art. 409 Abs. 1 StPO). Wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, kann das Berufungsgericht im vorliegenden Fall indessen selbst ein Urteil fällen. b) In ihrer Berufungserklärung beantragte die Berufungsklägerin, es sei durch die Kantonspolizei eine Fotodokumentation über die Signalisation und den Stras- senverlauf des fraglichen Streckenabschnitts in C._____ zu erstellen. Nachdem die Berufungsklägerin die Fotodokumentation mit der Berufungsbegründung zu den Akten gereicht und der Berufungsbeklagte dagegen nicht opponiert hat, kann sie ohne weiteres − soweit überhaupt relevant − entgegengenommen und berück- sichtigt werden (vgl. Art. 399 Abs. 3 lit. c StPO und Art. 389 Abs. 3 StPO).
Seite 9 — 27 c) Vorliegend wurde mit Verfügung des Vorsitzenden der I. Strafkammer des Kantonsgerichts von Graubünden vom 16. Januar 2014 das schriftliche Verfahren angeordnet. Zwar besteht gemäss Art. 6 der Konvention zum Schutze der Men- schenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) ein Anspruch des Beschul- digten auf eine mündliche Verhandlung und Urteilsverkündung (Grundsatz des „fair trial“), welcher auch in einem Rechtsmittelverfahren Bestand hat (vgl. Urteil der I. Strafkammer des Kantonsgerichts von Graubünden vom 28. Januar 2013 SK1 12 44 E. 2a; Markus Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur StPO, Zürich, 2010, N 1 zu Art. 406 StPO). Hingegen kann, namentlich aus Grün- den der Verfahrensökonomie, von der Durchführung eines mündlichen Verfahrens abgesehen werden; so kann das Berufungsgericht nach Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO die Berufung beispielsweise in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu beurteilen sind. Nach Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO kann das schriftliche Verfahren – diesfalls jedoch nur mit dem Einverständnis der Parteien – auch durchgeführt werden, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist (BGE 139 IV 290 = Pra 103 Nr. 20 E. 1.1). Betreffend den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass die Vorinstanz bereits eine öffentliche Verhandlung mit Urteilsverkündung durchgeführt hat und sich keine Fragen zur Person des Beschuldigten oder dessen Charakter stellen (BGE 119 Ia 316 E. 2b; Hug, a.a.O., N 1 zu Art. 406 StPO). Damit ist dem konventionsrechtlichen An- spruch des Berufungsbeklagten auf ein faires (Berufungs-)Verfahren trotz der schriftlichen Durchführung desselben Genüge getan, zumal er vorliegend auf die Anordnung des schriftlichen Verfahrens hin keine Einwände erhob, sich mit dem- selben einverstanden erklärte und damit implizit auf eine erneute mündliche Ver- handlung verzichtete. Die Anwesenheit der beschuldigten Person ist gemäss Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO nach dem oben Dargelegten und in einer Gesamtschau der Umstände des Falles unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich der Be- rufungsbeklagte mehrmals und ausführlich zur Sache äussern konnte und geäus- sert hat, nicht erforderlich. d) Vorab gilt es festzuhalten, dass das rechtliche Gehör nach Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) ver- langt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstel- lung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidungsfindung berücksichtigt (vgl. BGE 136 I 229 E. 5.2; BGE 124 I 49 E. 3a; BGE 124 I 241 E. 2, je mit Hinweisen). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistand- punkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich
Seite 10 — 27 widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen we- nigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (vgl. BGE 136 I 229 E. 5.2; BGE 134 I 83 E. 4.1 mit Hinweisen). Im Rechtsmittelverfahren kann das Gericht gemäss Art. 82 Abs. 4 StPO für die tatsächliche und die rechtliche Würdigung des angeklagten Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz verweisen. 3. a) Das Gericht würdigt die Beweise gemäss Art. 10 Abs. 2 StPO frei nach sei- ner aus dem gesamten Verfahren gewonnen Überzeugung. Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig (vgl. Art. 10 Abs. 1 StPO). Be- stehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzun- gen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus (vgl. Art. 10 Abs. 3 StPO). Als Beweislastregel folgt aus der derart statuierten Unschuldsvermutung, dass es nicht Sache der beschuldig- ten Person ist, ihre Unschuld zu beweisen, sondern dass die Strafbehörden ver- pflichtet sind, den Nachweis der Schuld zu führen (vgl. Wolfgang Wohlers, in: Do- natsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur StPO, Zürich, 2010, N 6 zu Art. 10 StPO). An diesen Nachweis sind hohe Anforderungen zu stellen. Verlangt wird mehr als eine blosse Wahrscheinlichkeit, nicht aber ein absoluter Beweis der Täterschaft. Nach der aus Art. 32 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 2 EMRK und Art. 10 Abs. 3 StPO fliessenden Beweiswürdigungsregel „in dubio pro reo“ darf sich der Straf- richter jedoch nicht von der Existenz eines für den Angeklagten ungünstigen Sachverhaltes überzeugt erklären, wenn bei objektiver Betrachtung Zweifel an den tatsächlichen Voraussetzungen für ein verurteilendes Erkenntnis bestehen (vgl. BGE 124 IV 86 E. 2a). Bloss theoretische und abstrakte Zweifel sind indessen nicht massgebend, weil solche immer möglich sind und absolute Gewissheit nicht verlangt werden kann (BGE 138 IV 74 E. 7). Es muss sich vielmehr um erhebliche und nicht zu unterdrückende Zweifel handeln, dass heisst um solche, die sich nach der objektiven Rechtslage aufdrängen (vgl. BGE 120 Ia 31 E. 2c). Aufgabe des Richters ist es, ohne Bindung an Beweisregeln die an sich möglichen Zweifel zu überwinden und sich mit Überzeugung für einen bestimmten Sachverhalt zu entscheiden, wobei die Bildung der Überzeugung objektivier- und nachvollziehbar sein muss. Die Schuld des Angeklagten muss sich dabei auf vorgelegte Beweise und Indizien stützen, die vernünftige Zweifel in ausschliesslicher Weise zu beseiti- gen vermögen (vgl. PKG 1987 Nr. 12; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, Eine
Seite 11 — 27 Einführung auf der Grundlage des Strafprozessrechts des Kantons Zürich und des Bundes, 4. Auflage, Zürich 2004, N 294 f.). Diese allgemeine Rechtsregel kommt nicht schon dann zur Anwendung, wenn Aussage gegen Aussage steht. Es ist vielmehr anhand sämtlicher sich aus den Akten ergebenden Umstände zu unter- suchen, ob die Darstellung der Anklage oder jene des Angeklagten den Richter zu überzeugen vermag. Erst wenn eine solche Überzeugung weder in der einen noch in der anderen Richtung zu gewinnen ist, muss gemäss dem Grundsatz „in dubio pro reo“ der für den Angeklagten günstigere Sachverhalt angenommen werden. b) Beim Vorliegen verschiedener Beweismittel verbietet der Grundsatz der freien Beweiswürdigung eine Rangordnung (vgl. Niklaus Schmid, Praxiskommen- tar, 2. Auflage, Zürich 2013, N 5 zu Art. 10 StPO). Dabei schliesst der strafprozes- suale Grundsatz der Ermittlung der materiellen Wahrheit eine Bindung an die An- träge und Vorlagen der Parteien aus (vgl. ZR 90 1991 Nr. 30). Insbesondere sind Aussagen von Zeugen, Auskunftspersonen und Angeklagten vollgültige Beweis- mittel mit derselben Beweiseignung. Auch wenn die Polizisten mit ihrem Rapport für die Anhebung des Untersuchungsverfahrens gesorgt haben, stellen ihre Aus- sagen gleichwohl Beweismittel dar und sind diese richterlich auf ihre materielle Richtigkeit hin zu würdigen. Bei der Beweiswürdigung ist nicht die Form, sondern der Gesamteindruck, das heisst die Art und Weise der Bekundung, sowie die Überzeugungskraft der Beweismittel im Einzelfall, entscheidend (vgl. Robert Hau- ser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufla- ge, Basel 2005, § 54 N 5), wobei nicht in erster Linie die Glaubwürdigkeit des Aussagenden, sondern vielmehr die Glaubhaftigkeit seiner konkreten Aussage im Vordergrund steht. Mehrere Indizien, die einzeln betrachtet immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Täterschaft oder die Tat hinweisen, können zusammen vollen Beweis und volle Überzeugung bringen und jeden vernünftigen Zweifel ausschliessen. In diesem Fall sind sie nicht einzeln, sondern in ihrer Ge- samtheit zu würdigen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1P.87/2002 vom 17. Juni 2002 E. 3.4). Als Kennzeichen wahrheitsgetreuer Aussagen sind dabei die innere Geschlossenheit und Folgerichtigkeit in der Darstellung des Geschehens sowie die konkrete und anschauliche Wiedergabe des Erlebten zu werten (vgl. im Detail: Arntzen/Michaelis-Arntzen, Psychologie der Zeugenaussage, System der Glaub- würdigkeitsmerkmale, 3. Auflage, München 1993). 4. Art. 90 SVG betreffend die Verletzung von Verkehrsregeln wurde gestützt auf das Bundesgesetz vom 15. Juni 2012 über die Änderung des Strassenver- kehrsgesetzes (AS 2012 6291 ff.) per 1. Januar 2013 neu gefasst. Mit Ausnahme
Seite 12 — 27 von redaktionellen Anpassungen (neu Art. 90 Abs. 1 und 2 SVG statt Art. 90 Ziff. 1 und 2 aSVG) blieben die Bestimmungen betreffend einfache und grobe Verkehrs- regelverletzung materiell unverändert (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_121/2013 vom 8. April 2013 E. 2). In der Einleitung seiner Berufungsantwort weist der Beru- fungsbeklagte zu Recht darauf hin, dass die Anklagebehörde und die Vorinstanz hinsichtlich des ihm vorgeworfenen Tatbestandes von unterschiedlichen Fassun- gen des Art. 90 SVG ausgehen: Während sich die Anklage der Staatsanwaltschaft wie auch das Urteil des Bezirksgerichts Maloja auf Art. 90 Ziff. 1 resp. 2 aSVG stützen, bezieht sich die Staatsanwaltschaft in ihrer Berufungserklärung sowie in ihrer Berufungsbegründung auf das neue Recht (und beantragt damit eine Verur- teilung nach Art. 90 Abs. 2 SVG). Da die vorliegenden Verkehrsregelverletzungen vor Inkrafttreten der modifizierten SVG-Bestimmungen begangen worden sind, wird im Folgenden − auch zwecks Wahrung der Kohärenz mit dem vorinstanzli- chen Urteil − stets von der damals geltenden Fassung und damit von Art. 90 Ziff. 2 aSVG die Rede sein. 5.a) In Bezug auf die Geschwindigkeitsüberschreitung stellt die Berufungskläge- rin den Antrag auf eine Verurteilung wegen Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 32 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 90 Ziff. 2 aSVG. Entgegen der Auffassung der Vor- instanz sei die vorliegend zu beurteilende Verkehrsregelverletzung als grobe im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 aSVG und nicht als einfache im Sinne von Art. 90 Ziff. 1 aSVG zu qualifizieren, da das Verhalten des Berufungsbeklagten zumindest als grob fahrlässig einzustufen sei. Sie führt dabei zu Recht aus, dass die Überschrei- tung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um mindestens 26 km/h objektiv eine grobe Verkehrsregelverletzung darstellt. Diesbezüglich kann im Sinne von Art. 82 Abs. 4 StPO auf die zutreffenden Ausführungen der Vor- instanz verwiesen werden, welche in objektiver Hinsicht ebenfalls von einer gro- ben Verkehrsregelverletzung ausgeht (vgl. angefochtenes Urteil E. 4a f.). Anders als die Vorinstanz erachtet die Berufungsklägerin das Verhalten des Berufungsbe- klagten aber auch subjektiv als grobe Verkehrsregelverletzung. b) In subjektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand von Art. 90 Ziff. 2 aSVG ein rücksichtsloses oder sonst schwerwiegend verkehrswidriges Verhalten, das heisst ein schweres Verschulden, bei fahrlässigem Handeln mindestens grobe Fahrläs- sigkeit. Fahrlässigkeit ist zu bejahen, wenn der Täter sich der allgemeinen Gefähr- lichkeit seiner verkehrswidrigen Fahrweise bewusst ist. Grobe Fahrlässigkeit kann auch vorliegen, wenn der Täter die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer pflichtwidrig gar nicht in Betracht zieht und wenn das Nichtbedenken dieser Ge-
Seite 13 — 27 fährdung auf Rücksichtslosigkeit beruht (Urteil des BGer 6B_571/2012 vom 8. April 2013 E. 3.2 mit Verweis auf BGE 131 IV 133 E. 3.2). Wie die Berufungsklä- gerin zutreffend ausführt, ist die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit bei Vorliegen eines objektiv schweren Falles gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung in der Regel als vorsätzlich oder mindestens grob fahrlässig zu qualifizieren und die Rücksichtslosigkeit nur dann zu verneinen, wenn besondere Umstände vorliegen (vgl. act. A.2 S. 5 mit Hinweis auf Urteile des Bundesgerichts 6B_571/2012 vom 8. April 2013 E. 3.4 und 1C_144/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 3.3 sowie der I. Strafkammer des Kantonsgerichts von Graubünden SK1 12 3 E. 7a). Derartige entlastende Umstände wie beispielsweise eine bloss temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_109/2008 vom 13. Juni 2008 E. 3.1) oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Rahmen eines Verkehrsberuhigungskonzeptes (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_622/2009 vom 23. Oktober 2009 E. 3.5), welche den Grund des momentanen Versagens des Täters erkennen und in einem milderen Licht erscheinen lassen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_563/2009 vom 20. November 2009 E. 1.4.2 und 6B_893/2010 vom 5. April 2011 E. 3.3.3), liegen im vorliegenden Fall jedoch nicht vor; die vom Berufungsbeklagten angeführten und von der Vorinstanz wiedergegebenen Argu- mente betreffend den Strassenverlauf, den Charakter der Ortschaft C._____ und den konkreten Standort der Geschwindigkeitsmessung stellen gerade keine in der Person des Berufungsbeklagten liegenden Umstände dar, welche sein Fahrverhal- ten subjektiv in einem milderen Licht erscheinen liessen. Insbesondere fällt auch ein nachvollziehbarer Irrtum über die erlaubte Geschwindigkeit von vorneherein nicht in Betracht. Aus der im Recht liegenden Fotodokumentation des fraglichen Strassenabschnitts geht hervor, dass die Signalisation deutlich sichtbar ist und die Ortschaft C._____ angesichts der Bushaltestelle, des Parkplatzes und der Häuser − entgegen den umfassenden Ausführungen des Berufungsbeklagten − erkennbar Innerortscharakter aufweist. Zudem hat der Berufungsbeklagte anlässlich der Ein- vernahme der Staatsanwaltschaft vom 1. Oktober 2012 zu Protokoll gegeben, er sei zuerst 60 km/h gefahren, habe dann aber zu früh beschleunigt und sei deshalb geblitzt worden (vgl. act. 1.18). Dies lässt darauf schliessen, dass er die Signalisa- tion wahrgenommen hat und sich der Geschwindigkeitsreduktion bewusst gewe- sen ist. Folglich war der Berufungsbeklagte im Wissen um die erlaubte Höchstge- schwindigkeit von 60 km/h und der im Vergleich zum Ausserortsbereich erhöhten Gefahrenlage mit übersetztem Tempo unterwegs. Hinzu kommt, dass zum Tat- zeitpunkt (am 9. April 2012 um 20.13 Uhr) bereits die Abenddämmerung einge-
Seite 14 — 27 setzt hatte (vgl. act. 3.2). Solche Lichtverhältnisse bergen ein erhöhtes Gefahren- potential und erfordern vom Fahrzeuglenker gesteigerte Aufmerksamkeit. c) Demgegenüber ist es für die Beurteilung des Fahrverhaltens des Beru- fungsbeklagten nicht relevant, wie stark das Restaurant an diesem 9. April 2012 frequentiert war, wie regelmässig der Bus an diesem Abend verkehrte, ob der Bootsplatz in Betrieb war oder der Parkplatz benützt wurde oder nicht. Diese Um- stände reichen nicht aus, um die erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung zu rechtfertigen und dieser das Gefährdungspotential für andere Verkehrsteilnehmer absprechen zu können. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, setzt das Erfordernis der ernstlichen Gefährdung der Sicherheit anderer nicht voraus, dass jemand kon- kret gefährdet wird oder es gar zu einem Unfall kommt. Vielmehr genügt bereits die Schaffung einer erhöhten abstrakten Gefährdung (vgl. angefochtenes Urteil E. 4a mit Verweis auf BGE 122 IV 175). Tatsache ist, dass in einem mit Häusern, Restaurants und einem Parkplatz gesäumten "60er-Bereich" damit gerechnet werden muss, dass Personen auf die Strassen treten oder dass sich Fahrzeuge in den Verkehr eingliedern wollen. Entgegen der Auffassung des Berufungsbeklag- ten sind ihm diese Umstände nicht zu Gute zu halten, da sie ausserhalb seines Einflussbereiches liegen. d) Nach dem Gesagten steht fest, dass der Berufungsbeklagte durch die Ge- schwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h innerorts eine erhöhte abstrakte Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer geschaffen hat und vorliegend keine besonde- ren Umstände ersichtlich sind, welche den Grund seines momentanen Versagens erkennen und in einem milderen Licht erscheinen lassen. Vielmehr ist von einem rücksichtslosen Verhalten des Berufungsbeklagten auszugehen, womit auch der subjektive Tatbestand der groben Verkehrsregelverletzung erfüllt ist. Insofern ist die Berufung gutzuheissen und Ziffer 1 des Urteilsdispositivs dahingehend zu än- dern, dass sich der Berufungsbeklagte in Bezug auf Art. 27 Abs. 1 und Art. 32 Abs. 1 SVG einer groben Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 aSVG schuldig gemacht hat. 6.a) Gemäss Art. 34 Abs. 4 SVG und Art. 12 Abs. 1 der Verkehrsregelnverord- nung (VRV; SR 741.11) hat jeder Fahrzeugführer beim Hintereinanderfahren ei- nen genügenden Abstand zu wahren. Ausreichend ist der Abstand, wenn der hin- tere Fahrer auch bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Lenkers rechtzeitig bremsen beziehungsweise halten kann (vgl. Hans Giger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 8. Auflage, Zürich 2014, N 21 zu Art. 34 SVG). Die
Seite 15 — 27 Pflicht des Fahrzeuglenkers, zwischen sich selbst und den übrigen Verkehrsteil- nehmern einen ausreichenden Abstand zu wahren, stellt eine wichtige und grund- legende Bestimmung des Strassenverkehrsrechts dar, welche für die Sicherheit von grosser Bedeutung ist (Jürg Boll, Grobe Verkehrsregelverletzung, Eine einge- hende Darstellung der Praxis des Bundesgerichtes, Davos 1999, S. 58). Der Beru- fungsbeklagte räumte anlässlich der Einvernahme vom 1. Oktober 2012 ein, zu nahe auf das zivile Patrouillenfahrzeug aufgefahren zu sein (vgl. act. 1.18 S. 3). Damit ist er unbestrittenermassen der Verletzung von Art. 34 Abs. 4 SVG und Art. 12 Abs. 1 VRV schuldig zu sprechen. Im Folgenden bleibt zu prüfen, ob der Berufungsbeklagte derart nahe aufgefahren ist, dass sein Verstoss − wie von der Berufungsklägerin gefordert − als grobe Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 aSVG zu qualifizieren ist. b) Angesichts der durch die Berufungsklägerin beanstandeten Würdigung der Polizeiaussagen und der Videoaufnahmen durch die Vorinstanz ist vorab auf die obigen Ausführungen zur Beweiswürdigung zu verweisen (vgl. vorstehend Erwä- gung 3). Gemäss der Darstellung im Polizeirapport vom 19. August 2012 (vgl. act. 4.1) folgte der Berufungsbeklagte dem voranfahrenden zivilen Polizeifahrzeug während 800 Meter bei einer Geschwindigkeit von 104 km/h mit einem Abstand von ungefähr einer Wagenlänge, während den folgenden 500 Metern bei einer Geschwindigkeit von 130−133 km/h mit einem Abstand von ungefähr zwei Wagen- längen und schliesslich bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf einer Teilstrecke von ungefähr 300 Meter mit einem Abstand von wiederum lediglich einer Wagen- länge. Diesen Sachverhalt bestätigten die beiden Polizisten anlässlich der Kon- frontationseinvernahmen mit dem Berufungsbeklagten vom 7. Januar 2013 sinn- gemäss (vgl. act. 1.23 und 1.24). Auch wenn sie sich nicht mehr auf präzise Me- terangaben festlegen konnten und wollten, bestätigten sie, dass der Berufungsbe- klagte während einer längeren Zeit "sehr nahe aufgefahren" und ihnen "mit gerin- gem Abstand gefolgt" sei. Der Abstand sei einmal ein bisschen grösser gewesen und wurde dann wieder kleiner, doch "auch als der Abstand etwas grösser war, war der Sicherheitsabstand nicht normal, sondern noch zu klein". Gemäss der Aussage des Polizisten D._____ hätte "zwischen den beiden Fahrzeugen kein weiteres Fahrzeug mehr Platz gehabt" (vgl. act. 1.24). Bei ihren Ausführungen im Polizeirapport stützten sich die beiden Polizisten nicht nur auf ihre langjährige Er- fahrung, sondern auch auf Videoaufnahmen, welche mittels eines Sat-Speed Vi- deoaufzeichnungssystems aufgezeichnet wurden.
Seite 16 — 27 c) Der Berufungsbeklagte bemängelt in seiner Berufungsantwort sowohl die Polizeiaussagen wie auch die Videoaufzeichnungen. Durch die Wiedergabe von aus dem Kontext gerissenen Aussagen der beiden Polizisten anlässlich der Kon- frontationseinvernahmen vom 7. Januar 2013 suggeriert er, dass es sich bei den Angaben über den Nachfahrabstand lediglich um unfundierte und willkürliche Schätzungen handle. Die Aussagen der Polizisten seien ohnehin mit grossen Vor- behalten zu würdigen, da diese sein verkehrsregelwidriges Verhalten absichtlich provoziert hätten und es sich von selbst verstehe, dass die beiden rapportierenden Polizeibeamten als Zeugen gegen ihn aussagen würden. Zudem fehle eine kon- krete Distanzmessung; die Polizisten hätten über kein entsprechendes Messgerät verfügt und aufgrund der Videoaufnahmen lasse sich auch keine genaue Distanz rekonstruieren, da das Heck des Polizeifahrzeuges auf den Videoaufnahmen nicht ersichtlich sei und es nicht bekannt sei, ob allenfalls mit Zoomfunktion aufgenom- men wurde (vgl. dazu Berufungsantwort S. 7 f. sowie angefochtenes Urteil E. 5f). Der Berufungsbeklagte spricht deshalb gar vom Vorliegen eines Beweisnotstan- des. Darüber hinaus kritisiert der Berufungsbeklagte den Einsatz der Polizisten insofern, als diese mit ihrem zivilen Patrouillenfahrzeug − im Sinne eines agent provocateurs − unnötig lange auf der Überholspur verblieben seien und dadurch eine Überholblockade aufrecht erhalten hätten, welche seine Verkehrsregelverlet- zung geradezu provoziert habe (vgl. Berufungsantwort S. 6). d) Auch die Vorinstanz stellt sich in ihren Erwägungen auf den Standpunkt, dass eine konkrete Distanzmessung fehle und dass es sich bei den Angaben der Polizisten um eine Schätzung handle. Aufgrund der Videoaufzeichnung sei ledig- lich eine ungefähre Distanzschätzung möglich, da das Heck des Polizeifahrzeuges nicht sichtbar sei und die Wahrnehmung der Distanz durch die Videokamera und deren Objektiv verzerrt werden könne. Unter Verweis auf einschlägige, aber sehr allgemein gehaltene Ausführungen des Autors Hans Giger sowie in Anwendung des Grundsatzes "in dubio pro reo" würdigt die Vorinstanz die Zeugenaussagen, die Videoaufnahme und die Schätzung des Abstandes dahingehend, dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Abstand des Fahrzeuges des Beru- fungsbeklagten zum Polizeifahrzeug derart gering war, dass von einer groben Verkehrsregelverletzung auszugehen sei (vgl. angefochtenes Urteil E. 5h). e) Diesem Ergebnis der vorinstanzlichen Beweiswürdigung kann nicht zuge- stimmt werden. Das Kantonsgericht erachtet einen zu geringen Nachfahrabstand aufgrund des Polizeirapports, der Zeugenaussagen sowie der Videoaufnahmen als eindeutig erwiesen. Der Vorinstanz ist zwar insofern beizupflichten, als es sich
Seite 17 — 27 bei den Abstandsangaben der beiden Polizeibeamten lediglich um Schätzungen handelt. Diese stützen sich indes nicht nur auf die langjährige Erfahrung der Poli- zisten, sondern auch auf die Videoaufzeichnungen. Auch wenn eine exakte Di- stanzmessung fehlt, geht aus diesen Aufzeichnungen unzweifelhaft hervor, dass der Nachfahrabstand des Berufungsbeklagten ungenügend war. Insbesondere verdient das durch den Berufungsbeklagten vorgebrachte und von der Vorinstanz aufgegriffene Argument, dass die Aufnahme durch das Objektiv oder eine Zoom- funktion verzerrt sein könnte (vgl. Berufungsantwort S. 7 und angefochtenes Urteil E. 5h), keine Beachtung. Das Verhältnis zu den übrigen Fahrzeugen sowie der Umstand, dass die Länge einer Leitlinie ungeachtet einer allfälligen objektivbe- dingten Verzerrung 6 Meter und der Abstand zwischen zwei Leitlinien 12 Meter beträgt (vgl. act. 4.4 sowie Urteil des Bundesgerichts 6B_464/2009 vom 21. Juli 2009 E. 1.5), stellen gewichtige Anhaltspunkte dar, welche eine seriöse Einschät- zung des fraglichen Abstandes ohne weiteres zulassen. An dieser Stelle kann be- reits vorweggenommen werden, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h bereits ein ungenügender Nach- fahrabstand von 20 Metern eine grobe Verkehrsregelverletzung darstellen würde (resp. 17 Meter bei einer Geschwindigkeit von 104 km/h; vgl. nachfolgend Erwä- gung 7.b/bc). Des Weiteren sind vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich, wes- halb die Zeugenaussagen der beiden Polizisten nicht als vollwertige Beweismittel zu betrachten sein sollten. Es bestehen insbesondere keine Anhaltspunkte, dass die beiden Polizeibeamten bezüglich des Fahrverhaltens des ihnen nicht bekann- ten Berufungsbeklagten übereinstimmend die Unwahrheit gesagt haben sollten. Wie das Bundesgericht festhält, kann für die Beurteilung eines Nachfahrabstandes auf Abstandsschätzungen von autobahnerfahrenen Polizisten abgestellt werden (vgl. Urteile 6B_121/2013 vom 8. April 2013 E. 1.4 sowie 6B_660/2009 vom 3. November 2009 E. 2.2). Die pauschale Kritik des Berufungsbeklagten ("es ver- steht sich von selbst, dass die beiden rapportierenden Polizeibeamten D._____ und E._____ als Zeugen gegen X._____ aussagen würden") wird durch keinerlei Argumente untermauert und ist unhaltbar. Selbst ein provozierendes Verbleiben auf der Überholspur (vgl. sogleich Erwägung 6.f) vermöchte keine derartige Ab- sicht zu belegen. Seine Aussage, die Polizisten seien sehr aggressiv gewesen und hätten ihn wie einen Schwerverbrecher behandelt, ist nicht nachvollziehbar; einerseits war es der Berufungsbeklagte selbst, der anlässlich der Kontrolle zuge- standenermassen "stinkig" und "nicht so freundlich zu den Polizisten" war (vgl. act. 1.23 S.5), andererseits kamen die Polizisten seinem Wunsch nach, die Einver- nahme angesichts seines dringlichen Termins zu vertagen.
Seite 18 — 27 f) Auf das Argument des Berufungsbeklagten, wonach die Polizisten sein re- gelwidriges Verhalten durch ihr Verbleiben auf der Überholspur provoziert hätten, geht die Vorinstanz in ihren Erwägungen zu Recht nicht ein. Die umstrittene Fra- ge, ob die Polizisten eine Gelegenheit zum Wechsel auf die rechte Fahrbahn be- wusst ausgelassen haben oder nicht, ist für die Beurteilung der vorliegenden Ver- kehrsregelverletzung nämlich nicht relevant. Weil das Strafrecht keine Schuld- kompensation kennt, wäre das Verhalten des Berufungsbeklagten selbst durch eine Verkehrsregelverletzung seitens der Polizisten nicht zu entschuldigen. g) Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die im Polizeirapport enthaltenen Angaben nicht bedeutungslos sind. Vielmehr ist auch der Rapport ein taugliches und wichtiges Beweismittel, welches durchaus berücksichtigt werden kann, soweit er mit den Angaben des Angeklagten übereinstimmt, die darin enthaltenen Anga- ben mit den Akten übereinstimmen sowie auf eigenen Feststellungen beruhende und allenfalls verifizierbare (etwa durch Befragung des Polizeibeamten als Zeugen oder durch die Videoaufnahmen) Ermittlungsergebnisse festhält (vgl. Urteil des Kantonsgerichtsausschusses SB 04 23 vom 28. Juli 2004 E. 4b sowie PKG 2004 Nr. 14). 7.a) Wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsverordnung des Bundesrates verletzt, wird mit Busse bestraft (Art. 90 Ziff. 1 aSVG). Wer durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit an- derer hervorruft oder in Kauf nimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 90 Ziff. 2 aSVG). Ob eine Verletzung von Art. 34 Abs. 4 SVG und Art. 12 Abs. 1 VRV als grob im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 aSVG zu beurteilen ist, hängt insbesondere vom Umfang der Abstandsunterschreitung und von den konkreten Umständen ab. Die Rechtsprechung hat keine allgemeinen Grundsätze zur Frage entwickelt, bei welchem Abstand in jedem Fall, das heisst auch bei günstigen Verhältnissen, eine einfache Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Ziff. 1 aSVG anzunehmen ist. Für die Annahme eines genügenden Ab- standes, welcher noch keine einfache Verkehrsregelverletzung darstellt, werden Faustregeln wie der "halbe Tacho" (welcher der Wegstrecke entspricht, die in 1.8 Sekunden zurückgelegt wird) oder die bekannte "Zwei-Sekunden-Regel" herange- zogen (vgl. Giger, a.a.O., N 33 zu Art. 34 SVG). b) Auch für die Annahme einer groben Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 aSVG fehlen allgemeine Grundsätze. Der qualifizierte Tatbestand der groben Verletzung von Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 aSVG ist
Seite 19 — 27 objektiv erfüllt, wenn der Täter eine wichtige Verkehrsvorschrift in objektiv schwe- rer Weise missachtet und die Verkehrssicherheit ernstlich gefährdet. Eine ernstli- che Gefahr für die Sicherheit anderer liegt nicht erst bei einer konkreten, sondern bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung vor. Ob eine konkrete, eine er- höhte abstrakte oder nur eine abstrakte Gefährdung geschaffen wird, hängt von der Situation ab, in welcher die Verkehrsregelverletzung begangen wird. Wesentli- ches Kriterium für die Annahme einer erhöhten abstrakten Gefahr ist die Nähe der Verwirklichung. Die allgemeine Möglichkeit der Verwirklichung einer Gefahr genügt demnach zur Erfüllung des Tatbestandes von Art. 90 Ziff. 2 aSVG nur, wenn in Anbetracht der Umstände der Eintritt einer konkreten Gefährdung oder gar einer Verletzung nahe liegt. ba) In Bestätigung der Lehre (Boll, a.a.O., S. 57 f.) und des Urteils der I. Straf- kammer des Kantonsgerichts von Graubünden vom 26. Mai 2010 (SK1 10 18 E. 5b) hat das Bundesgericht klar festgehalten, dass für die Beurteilung, ob ein ungenügender Nachfahrabstand eine grobe Verkehrsregelverletzung darstellt, die "1/6-Tacho-Regel" (entspricht 0.6 Sekunden) als Richtschnur herangezogen wer- den könne (Urteil 6B_616/2010 vom 19. Oktober 2010 E. 3.2.1). Schon im Urteil 6B_3/2010 vom 25. Februar 2010 bejahte das Bundesgericht bei einem zeitlichen Abstand von 0.54 Sekunden eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer Ver- kehrsteilnehmer. Entgegen einer Lehrmeinung hat das Bundesgericht in BGE 126 II 358 nicht entschieden, dass erst bei einem Nachfahrabstand von 0.3 Sekunden oder weniger eine grobe Verkehrsregelverletzung anzunehmen sei (vgl. dazu BGE 131 IV 133 E. 3.2.2). bb) Die Vorinstanz erwähnt die "1/6-Tacho-Regel", indem sie unter Hinweis auf BGE 131 IV 133 ausführt, dass bei einem Abstand von 0.6 Sekunden auch bei günstigen Umständen objektiv von einer strafrechtlich groben Verkehrsregelverlet- zung auszugehen sei (vgl. angefochtenes Urteil E. 5d). Die entsprechenden Be- rechnungen, welche zur Subsumtion der dem Berufungsbeklagten konkret zur Last gelegten Abstandsunterschreitungen unter diese Regel nötig gewesen wären, nimmt sie jedoch nicht einmal ansatzweise vor. Vielmehr beschränkt sie sich auf die bereits dargelegten Ausführungen zu den Polizeiaussagen und die Videoauf- nahmen und folgt der Ansicht des Berufungsbeklagten, wonach diese Beweismit- tel mit grossen Vorbehalten zu würdigen seien. bc) Laut Anklageschrift hielt der Berufungsbeklagte auf einer Distanz von 800 Meter bei einer Geschwindigkeit von ca. 104 km/h einen ungenügenden Abstand
Seite 20 — 27 von weniger als 10 Meter ein. Auf den folgenden 500 Metern habe er bei einer Geschwindigkeit von ca. 130 km/h zunächst einen ungenügenden Abstand von ca. 10 Meter und schliesslich auf einer Distanz von ca. 300 Meter bei gleicher Ge- schwindigkeit einen ungenügenden Abstand von weniger als 10 Meter eingehal- ten. Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 104 km/h = 28 m/s liegt gemäss der "1/2-Tacho-Regel" bei einem Nachfahrabstand von unter 52 Meter (entspricht 1.8 Sekunden) eine einfache und gemäss der "1/6-Tacho-Regel" bei einem sol- chen von unter 17.3 Meter (entspricht 0.6 Sekunden) eine grobe Verkehrsregel- verletzung vor. Ein Abstand von weniger als 10 Meter entspricht demnach einer Zeitspanne von maximal 0.35 Sekunden und stellt im Lichte der obigen Erwägun- gen zweifelsohne eine grobe Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 aSVG dar. Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 130 km/h = 36 m/s liegt die Schwelle für eine grobe Verkehrsregelverletzung schon bei einem Abstand von 21.6 Meter (entspricht 0.6 Sekunden). Ein bei dieser Geschwindigkeit eingehalte- ner Abstand von weniger als 10 Meter macht weniger als 0.27 Sekunden aus. bd) Der Berufungsbeklagte hat wichtige Verkehrsregeln (Art. 34 Abs. 4 SVG und Art. 12 Abs. 1 VRV) in grober Weise missachtet. Durch sein Fahrverhalten hat er eine erhöhte abstrakte Gefahr für die übrigen Verkehrsteilnehmer geschaffen. In Anbetracht der gesamten Umstände, von denen das Kantonsgericht gestützt auf den Polizeirapport, die Aussagen der Polizeibeamten sowie die Videoaufnah- men ausgeht, war bei dem ca. 10 Meter betragenden Abstand zum Polizeifahr- zeug − der zweifelsohne erheblich weniger als 21.6 (bei 130 km/h) resp. 17.3 Me- ter (bei 104 km/h) betrug − bei brüskem Abbremsen des voranfahrenden Wagens auch bei grösster Aufmerksamkeit und trotz der herrschenden, günstigen Ver- kehrsverhältnisse die naheliegende Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung gegeben. Damit hat der Berufungsbeklagte in objektiver Hinsicht den Tatbestand von Art. 90 Ziff. 2 aSVG erfüllt. c) Subjektiv erfordert der Tatbestand von Art. 90 Ziff. 2 aSVG nach der Recht- sprechung ein rücksichtsloses oder sonst schwerwiegend verkehrswidriges Ver- halten, das heisst ein schweres Verschulden, bei fahrlässigem Handeln mindes- tens grobe Fahrlässigkeit. Fahrlässigkeit ist zu bejahen, wenn der Täter sich der allgemeinen Gefährlichkeit seiner verkehrswidrigen Fahrweise bewusst ist. Grobe Fahrlässigkeit kann aber auch vorliegen, wenn der Täter die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer pflichtwidrig gar nicht in Betracht gezogen, also unbewusst fahrlässig gehandelt hat. In solchen Fällen ist grobe Fahrlässigkeit zu bejahen, wenn das Nichtbedenken der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auf Rück-
Seite 21 — 27 sichtslosigkeit beruht. Rücksichtslos ist unter anderem ein bedenkenloses Verhal- ten gegenüber fremden Rechtsgütern. Dieses kann auch in einem blossen (mo- mentanen) Nichtbedenken der Gefährdung fremder Interessen bestehen (vgl. zum Ganzen BGE 131 IV 133 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen, Urteil 6B_616/2010 vom
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Oktober 2010 E. 3.1, Giger, a.a.O., N 34 zu Art. 34 SVG und auch vorstehend Erwägung 5.b). Da die Vorinstanz bereits den objektiven Tatbestand der groben Verkehrs- regelverletzung verneint hat, lassen sich im angefochtenen Urteil keine Aus- führungen zu den subjektiven Tatbestandselementen finden. In subjektiver Hin- sicht ist festzuhalten, dass das Fehlverhalten des Berufungsbeklagten über eine Distanz von 1.6 Kilometer angedauert hat. Auf einer derart langen Strecke muss die erhebliche Kollisionsgefahr jedem Fahrzeuglenker bewusst werden. Insbeson- dere kann bei einer solchen Distanz von einer kurzen, allenfalls entschuldbaren Unaufmerksamkeit und damit einer leichten Fahrlässigkeit keine Rede mehr sein. Der Berufungsbeklagte hat zumindest grobfahrlässig gehandelt, da er sich be- wusst gewesen war oder es zumindest in rücksichtsloser Weise nicht in Betracht gezogen hatte, dass er durch den stark unterschrittenen Mindestabstand eine wichtige Verkehrsvorschrift in schwerer Weise missachten und andere Verkehrs- teilnehmer gefährden würde. Anlässlich der Einvernahme vor der Staatsanwalt- schaft vom 26. September 2012 gab der Berufungsbeklagte denn auch zu Proto- koll, zu nahe auf das zivile Patrouillenfahrzeug aufgefahren zu sein (vgl. act. 1.18 S. 3). d) Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Berufungsbeklagte durch Nichteinhaltung des notwendigen Mindestabstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug eine wichtige Verkehrsregel verletzt hat. Da er dies über eine Distanz von rund 1.6 Kilometern und bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 104 km/h resp. 130 km/h mit einem Abstand von weniger als 10 Meter − und damit zweifel- los weniger als 17.3 resp. 21.6 Meter − tat, schuf er zumindest grobfahrlässig eine erhöhte abstrakte Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer. Damit erfüllt der Berufungsbeklagte sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht den Tatbe- stand von Art. 90 Ziff. 2 aSVG. Folglich ist die Berufung auch insofern gutzuheis- sen und Ziffer 1 des Urteildispositivs dahingehend zu ändern, dass sich der Beru- fungsbeklagte nach Art. 34 Abs. 4 SVG und Art. 12 Abs. 1 VRV in Verbindung mit Art. 90 Ziff. 2 aSVG schuldig gemacht hat.
Seite 22 — 27 8.a) Die Berufungsklägerin verlangt eine Bestrafung des Berufungsbeklagten mit einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je CHF 190.--, bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren, sowie einer Busse von CHF 1'500.-- resp. ersatzweise einer Freiheitsstrafe von acht Tagen. Da die Vorinstanz von einer einfachen Verkehrs- regelverletzung nach Art. 90 Ziff. 1 aSVG ausgegangen ist und folglich lediglich eine Busse verhängt hat, ist der Antrag der Berufungsklägerin bezüglich der Straf- zumessung im Folgenden eingehend zu prüfen. b) Beim vorliegenden Ausgang des Berufungsverfahrens ist hinsichtlich der Strafzumessung vom Strafrahmen der groben Verletzung von Verkehrsregeln nach Art. 90 Ziff. 2 aSVG auszugehen, der sich von Geldstrafe bis zu einer Frei- heitsstrafe von maximal drei Jahren erstreckt. Gemäss Art. 47 des Schweizeri- schen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) in Verbindung mit Art. 102 Abs. 1 SVG ist die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu bemessen. Das Ver- schulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zie- len des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu ver- meiden. Berücksichtigt werden ausserdem das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse. c) Eine Geldstrafe darf gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB höchstens 360 Tagessät- ze betragen. Die Höhe der Tagessätze wiederum beträgt maximal CHF 3'000.-- (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Bemessung der Geldstrafe erfolgt in zwei selbständigen Schritten, die strikte auseinander zu halten sind. Zunächst hat das Gericht die An- zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters zu bestimmen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Im Anschluss daran hat es die Höhe des einzelnen Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters festzusetzen (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Gesamtbetrag der Geldstrafe, die dem Verurteilten auf- erlegt wird, ergibt sich erst aus der Multiplikation von Zahl und Höhe der Tages- sätze. Beide Faktoren sind im Urteil getrennt festzuhalten (Art. 34 Abs. 4 StGB). Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, wiegt das Verschulden des Be- schuldigten nicht leicht (vgl. angefochtenes Urteil E. 7b). Mit genügender Auf- merksamkeit wären sowohl die Geschwindigkeitsüberschreitung wie auch die Un- terschreitung des gebotenen Nachfahrabstands vermeidbar gewesen. Strafschär- fend fällt die mehrfache Tatbegehung ins Gewicht, während sein guter Leumund leicht strafmindernd zu berücksichtigen ist. In Anbetracht seines zumindest mittel- schweren Verschuldens und sämtlicher Strafzumessungsgründe erscheint eine
Seite 23 — 27 Geldstrafe von 40 Tagessätzen, wie dies von der Berufungsklägerin gefordert wird, als angemessen (vgl. auch den Schlussbericht der Staatsanwaltschaft, act. 1.30 S. 4.). Bezüglich der Bemessung der Tagessatzhöhe hat das Bundesgericht in zwei Urteilen das korrekte Vorgehen klar aufgezeigt (vgl. Urteile des Bundesge- richts vom 17. März 2008 6B_366/2007 sowie 6B_476/2007 vom 29. März 2008). Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Einkommen, das dem Täter durch- schnittlich an einem Tag zufliesst, und zwar unabhängig davon, aus welcher Quel- le die Einkünfte stammen; massgeblich ist die tatsächliche wirtschaftliche Leis- tungsfähigkeit. Nach dem Nettoeinkommensprinzip ist indes bei den ermittelten Einkünften nur der Überschuss der Einnahmen über die damit verbundenen Auf- wendungen zu berücksichtigen. Vom Einkommen ist daher abzuziehen, was ge- setzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, so etwa die laufenden Steuern, die Beiträge an die Sozialversicherungen und an die obligato- rische Kranken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen beziehungsweise bei Selbständigerwerbenden die branchenüblichen Geschäfts- unkosten. Vom Nettoeinkommen abzuziehen sind sodann allfällige Familien- und Unterstützungspflichten, soweit der Verurteilte ihnen tatsächlich nachkommt. Für deren Berechnung kann sich das Gericht weitgehend an den Grundsätzen des Familienrechts orientieren. Anderweitige finanzielle Lasten können nur im Rahmen der persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden. Dabei fallen grössere Zah- lungsverpflichtungen des Täters, die schon unabhängig von der Tat bestanden haben (zum Beispiel Ratenzahlungen für Konsumgüter, Wohnkosten), grundsätz- lich ebenso ausser Betracht wie Schuldverbindlichkeiten, die mittelbare oder un- mittelbare Folge der Tat sind (Schadenersatz- und Genugtuungsleistungen, Ge- richtskosten usw.). Auch Hypothekarzinsen können, wie an sich Wohnkosten überhaupt, in der Regel nicht in Abzug gebracht werden. Aussergewöhnliche fi- nanzielle Belastungen dagegen können reduzierend berücksichtigt werden, wenn sie einen situations- oder schicksalsbedingt höheren Finanzbedarf darstellen. Wei- ter nennt Art. 34 Abs. 2 StGB das Vermögen als Bemessungskriterium. Gemeint ist die Substanz des Vermögens, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt. Das Vermögen ist bei der Bemessung des Tagessatzes von Bedeutung, wenn der Täter ohnehin von der Substanz des Vermögens lebt, und es bildet Bemessungs- grundlage in dem Ausmass, in dem er es selbst für seinen Alltag anzehrt. Schliesslich ist bei der Bemessung des Tagessatzes das Existenzminimum zu berücksichtigen (Art. 34 Abs. 2 StGB; vgl. zum Ganzen die bereits erwähnten Ur- teile des Bundesgerichts vom 17. und 29. März 2008). In ihrer Anklageschrift vom 8. März 2013 ging die Staatsanwaltschaft bei der Bemessung der Tagessatzhöhe
Seite 24 — 27 von einem Einkommen von CHF 80'000.-- bis CHF 90'000.-- für das Jahr 2012 aus und beantragte dementsprechend einen Tagessatz von CHF 190.--. Gemäss den Ausführungen des Berufungsbeklagten anlässlich der Einvernahme vom 1. Oktober 2013 vor dem Bezirksgericht Maloja sowie in seiner Berufungsantwort arbeitet er seit Dezember 2012 selbständig als Osteopath und verdient seither rund CHF 70'000.-- pro Jahr. Für die Festlegung des Tagessatzes sind die persön- lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Urteils massgebend (Art. 34 Abs. 2 StGB). Falls die Tagessatzhöhe im Rechtsmittelverfahren (neu) festzusetzen ist, bedeutet dies, dass der Zeitpunkt des Rechtsmittelurteils mass- gebend ist (Anette Dolge, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strafrecht I., 3. Auflage, Basel 2013, N 50 zu Art. 34 StGB). Zur vorliegenden Be- stimmung der Tagessatzhöhe ist demnach von einem jährlichen Einkommen von CHF 70'000.-- auszugehen. Unterstützungspflichten hat der Berufungsbeklagte keine. Da hinsichtlich der laufenden Steuern, der Beiträge an die Sozialversiche- rungen und an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung keine Angaben von der Steuerverwaltung vorliegen, ist gemäss der Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden ein Pauschalabzug von 20% vorzunehmen, woraus ein bereinig- tes jährliches Einkommen von CHF 56'000.-- und folglich ein Tagessatz von CHF 150.-- resultiert. d) Des Weiteren beantragt die Berufungsklägerin, den Vollzug der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren aufzuschieben. Da der Beru- fungsbeklagte nicht im Strafregister verzeichnet ist und keine ungünstige Legal- prognose vorliegt, erscheint eine unbedingte Strafe nicht notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (vgl. Art. 42 Abs. 1 StGB). Insofern rechtfertigt es sich, dem Antrag der Berufungsklägerin zu folgen und den Vollzug der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren aufzuschieben. e) Zusätzlich beantragt die Berufungsklägerin die Verhängung einer Busse in Höhe von CHF 1'500.-- resp. einer ersatzweisen Freiheitsstrafe von acht Tagen. Eine bedingte Strafe kann im Sinne einer Verbindungsstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB mit einer Busse kombiniert werden, um das unter spezial- und gene- ralpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Gelds- trafe zu erhöhen. Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsstrafe ge- recht zu werden, legte das Bundesgericht hinsichtlich der Bussenhöhe in seiner neueren Rechtsprechung eine Obergrenze von einem Fünftel resp. 20% der Geldstrafe fest. Abweichungen von dieser Regel sind im Bereich tieferer Strafen
Seite 25 — 27 denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsstrafe nicht lediglich symboli- sche Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.4.4 mit weiteren Hinweisen). Die- se Gefahr besteht im vorliegenden Fall nicht; die Geldstrafe beträgt CHF 6'000.--, weshalb eine Busse von CHF 1'200.-- (= 20%) als dem Verschulden und den per- sönlichen Verhältnissen des Berufungsbeklagten angemessen erscheint. Für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der unbedingten Busse hat das Gericht gemäss Art. 106 Abs. 2 StGB eine Ersatzfreiheitsstrafe auszusprechen, wobei dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zusteht. Da das Gericht bei einer Verbindungsbusse − wie im vorliegenden Fall − die wirtschaftliche Leistungsfähig- keit des Täters bereits ermittelt hat, kann es die Tagessatzhöhe als Umrech- nungsschlüssel verwenden (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.3). Im vorliegenden Fall wird die Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse demnach auf acht Tage (Busse von CHF 1'200.-- dividiert durch die Tages- satzhöhe von CHF 150.--) festgesetzt. 9.a) Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechts- mittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Zwar hatte es vorliegend nicht der Berufungsbeklagte zu vertreten, dass sich zwei Instanzen mit der Angelegenheit zu befassen hatten. Die Schweizerische Strafprozessord- nung liefert aber im Gegensatz zu Art. 160 Abs. 2 der alten bündnerischen Straf- prozessordnung keine gesetzliche Grundlage mehr, um in einem solchen Fall die Kosten des Berufungsverfahrens dem Kanton Graubünden zu überbinden. Diese Kosten stellen keine − ex tunc − unnötigen Verfahrenskosten dar, denn das Beru- fungsverfahren war weder unnötig noch fehlerhaft. Mit ihrem Berufungsantrag, den Berufungsbeklagten der Verletzung von Verkehrsregeln im Sinne von Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 32 Abs. 1 SVG resp. Art. 34 Abs. 4 SVG und Art. 12 Abs. 1 VRV, jeweils in Verbindung mit Art. 90 Ziff. 2 aSVG schuldig zu sprechen, vermochte die Staatsanwaltschaft als Berufungsklägerin durchzudringen. Ebenfalls obsiegte sie weitgehend im Strafpunkt. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Berufungsverfahrens von CHF 3'000.-- vollumfänglich dem Berufungsbeklag- ten aufzuerlegen. b) Die Kosten der Staatsanwaltschaft sowie die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens verbleiben in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO und im Sinne von Dispositivziffer 3 des angefochtenen Urteils beim Berufungsbeklagten.
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